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Ein Werkbuch 
zur Berücksichtigung von Grundregeln der Zusammenar beit

Fegert, J. M.; Wolff, M. (Hrsg.):

Sexueller Missbrauch durch 
Professionelle in Institutionen. 
Prävention und Intervention. 

Weinheim, Beltz. (2002)

Neuauflage Juventa, Reihe 
Votum 2006 im Druck

aktualisiert zum § 8a KJHG

und zu § 72 a
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Konsequenzen aus der Institutionssoziologie

Goffman:  Asylums

Empowerment als Gegenmittel

Fabricius (2000) „ Staatsgewalt gegen Gewalt im 
Nahraum?“

„Das staatliche Gewaltmonopol ist praktisch 
keines . Es gibt private Gewaltverhältnisse in 
denen Gewalt oder Drohung mit Gewalt, die 
Anpassung… erzwingt.“

In Analogie zum Übergang „väterliche Gewalt “
zur „elterlichen Sorge “ müsse sich auch in 
Institutionen ein Übergang von „fürsorglichem 
Zwang“ zu Freiheitsrechten der „Befürsorgten“
vollziehen















Notwendigkeit der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen
Empowerment und Respekt für Privatsphäre

„Man kann ja nicht einfach so über ein Lebewesen hinweg 
entscheiden , ob nun Kind oder Jugendlicher. Es muss ja 
wenigstens gefragt werden auch wenn man nicht 
akzeptiert wird.“

(Mädchen 8 Jahre, in Fegert et al. 2000 , gefördert  
von VW  II/ 74 904)

UN KRK: Artikel 12 (Meinung bilden, angemessen 
berücksichtigen)

Artikel 13 (Informationsfreiheit)



Patientenaufklärung



Hat Dich jemand über Deine Rechte aufgeklärt?

N = 107

keine Angaben = 1   weiß nicht = 3

42,1

57,9

ja nein
0

10

20

30

40

50

60

70

%



Wurdest Du informiert über die Stationsregeln?

Rostock: keine Angaben = 1
Weissenau: keine Angaben = 2
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Rostock (n = 146) 

Weissenau (n = 149)

gesamt (n = 295)

Rostock (n = 146) 66,4 11,6 6,8 2,7 12,3

Weissenau (n = 149) 47 20,1 14,1 3,4 15,4

gesamt (n = 295) 56,6 15,9 10,5 3,1 13,9



Wurdest Du informiert über Deine Behandlung?

Rostock: keine Angaben = 2  weiß nicht = 1
Weissenau: keine Angaben = 3

ja sehr eher ja  teils teils eher nein überhaupt nicht
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Rostock (n = 144) 

Weissenau (n = 148)

gesamt (n = 292)

Rostock (n = 144) 7,6 16,7 16,7 13,2 45,8

Weissenau (n = 148) 25 18,2 18,2 12,2 26,4

gesamt (n = 292) 16,4 17,5 17,5 12,7 36



Ist es Dir wichtig, daß angeklopft wird?
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Klopfen die Schwestern/Ärzte an, wenn sie ins Zimmer kommen?

N = 111
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Niederschwellige Beschwerdesysteme 

Freisprechanlage zum Patientenfürsprecher und zu de n umliegenden Jugendämtern 
in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Ulm



Modellprojekt     
Bestandsanalyse und Qualitätssicherung 
psychiatrischer Gutachtertätigkeit in 
Sexualstrafverfahren

© Projekt Forensik Uni Rostock / Ulm 

gefördert vom Sozialministerium MV
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Jugendliche

Heranwachsende

Erwachsene

Tötungsdelikt Sexualdelikt Brandstiftung

� bei Sexualdelikten sign. höhere Begutachtung 
Jugendlicher 
� bei Brandstiftung sign. niedrigere Begutachtung

jugendlicher Tatverdächtiger

Begutachtung x Deliktart x Alter



(schwerer) sexueller Missbrauch von Kindern 
§§176,176a StGB

sex. Nötigung/
Vergewaltigung
§ 177 StGB

sex. Missbrauch von 
Schutzbefohlenen
§174 StGB

Sonstige z.B. §§174a-c, 179,182 StGB 

(16% begutachtet)

( nur 18 % 
begutachtet)

(24% begutachtet)

(21% begutachtet)

Anlassdelikte  
(auswertbare n =864)



Sexualanamnese:

- Aufklärung

- Pubertät

- Partnerbeziehungen

- Einstellung zur

Sexualität

- Phantasien

- eigene Missbrauchs-

erfahrungen

Delinquenz-

vorgeschichte

Einstellung zur Tat

In den untersuchten Gutachten häufig unbegründete 
Prognosen bei Sexualdelikten

Prognose

- Begründete (!) Stellungnahme
unter Bezugnahme auf die 
individuelle Täterpersönlichkeit 
und die bisherigen individuellen
Tatkonstellationen. 

- Abwägung des individuellen (!)
Rückfallrisikos.

- Nennung von Bedingungen für 
günstige / ungünstige Prognose.



Sexualanamnese
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Sexualanamnese

Min: 1 Zeile

Max: 19 Seiten

Median: 1 Seite



Sexualanamnese

0 25 50 75 100

Partnerbeziehungen

Pubertät

Aufklärung

Einstellung zu
Sexualität

prozentuale Häufigkeit der Dokumentation



Sexualanamnese: Phantasien
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Delinquenzvorgeschichte

17%

51%

21%

11%

keine Aktenauszug Befragung Aktenauszug & Befragung



Befragung zur Straftat
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Zyklische Viktimisierung
Bagley et al. 1994 n = 750 
Männer aus Calgary

117 (15,7 %) berichteten über Missbrauch in der 
Kindheit

–25 % der missbrauchten Männer vs. 0,3 % 
der nicht Missbrauchten hatten sexuelle 
Kontakte zu Jungen unter 15 Jahren

–Regressionsanalyse ergab 
Missbrauchserfahrungen als wesentlichsten 
Prädiktor für späteres Missbraucherverhalten



Sexuell aggressives Verhalten als 
Langzeitsymptom
eigener Traumatisierung Untersuchungen an 
verurteilten Sexualstraftätern

VERGEWALTIGUNGSTÄTER: Becker & 
Stein 1991, Burgess et al. 1988, Condy et al. 
1987, Dhawan & Marshall 1996, Ford & 
Linney 1995, Groth 1979, Petrovich & 
Templar 1984, Seghorn et al. 1987
MISSBRAUCHSTÄTER: Becker & Stein 
1991, Briggs & Hawkins 1996, Condy et al. 
1987, Cooper et al. 1996, Dhawan & 
Marshall 1996, Faller 1989, Ford & Linney
1995, Groth 1979, Hanson et al. 1994, 
Pothast & Ellen 1994, Seghorn et al. 1987

–PRÄVALENZARTEN: 17 % - 93 %
–Arithmetisches Mittel nach der Übersicht 

von Julius und Böhme 1997: 43,5 %



Faktoren bei den Täterinnen und Tätern, welche einen 
Umgang mit der Problematik erschweren

– viele TäterInnen haben kein Unrechtsbewusstsein,

– viele TäterInnen haben keine Tateinsicht,

– viele TäterInnen sind reinszenierende Täter,

– viele TäterInnen haben selbst wenig Zuwendung erhalt en, 
d.h. die Tat gilt der Kompensation eigenen Machtver lustes 
oder eigener Wertlosigkeit,

– viele TäterInnen meinen, sich auf die gleiche Stufe mit 
Kindern stellen zu können,

– der Missbrauch findet in der Regel nicht zufällig s tatt, d.h. 
ein langer Prozess der geht dem voraus,

– wenn Frauen zu Täterinnen werden, suchen sie oft ko mpen-
sierende Nähe zu KlientInnen in sehr rigiden Organisa tions-
strukturen oder in wenig emotionalen Atmosphären,

– viele TäterInnen verfügen über eine besondere sozial e 
Kompetenz (Kommunikations- und Empathiefähigkeit).



Typologie sexueller Handlungen an abhängigen Kindern 
und Jugendlichen nach Krischner 2002

–Überraschendes Ausnutzen einer 
Vertrauenssituation.

–Trickreiches Ausnutzen von (kindlicher) Naivität.

–Allmähliche Anbahnung eines sexuellen 
manipulativen Verhältnisses mit Einzelnen oder 
Gruppen.

–Überraschungsangriff durch einen Fremden.

–Scheinbar beiläufiger Übergriff durch eine 
Aufsichts- bzw. Respektsperson im Rahmen 
von pädagogischen Aktivitäten oder aber auch 
Pflegehandlungen.

–„Erotische Verführung“ emotional Bedürftiger.



Handlungsmuster von Tätern

–Strategien verfolgen das Ziel des sexuellen Kontakts:

–Grenzen von Nähe und Distanz werden aufgeweicht: 
Aufmerksamkeit, Vertrauen, Aufbau von Freundschaft,

–Kontakt zu den Eltern wird aufgebaut,

–Gelegenheitsstrukturen werden hergestellt (z.B. 
Nachhilfestunden, Einzelbetreuung),

–Position versetzt den Erwachsenen in einen 
Vertrauensvorschuss, den er ausnutzen kann,

–Abhängigkeiten werden erzeugt,

–Geheimnisse werden produziert und Kindern das 
Gefühl der Besonderheit gegeben,

–emotionale Verstrickungen und emotionale 
Verflechtungen werden erzeugt,



–Enttabuisierung sexueller Themen (Sexualisierung)

–Abbau von Schamgrenzen,

–Kindern wird das Gefühl vermittelt, dass sie selbst die 
Initiative ergriffen haben und die Verantwortung tragen,

–unbeobachtete Situationen und Nischen werden 
ausgenutzt,

–Ausnutzung der Situation insbesondere dann, wenn zu 
Hause Vernachlässigung der Kindern und wenig Wert-
schätzung vorliegen,

– Isolation der Kinder wird ausgenutzt,

–Schuldgefühle bei den Kindern werden erzeugt, sie 
werden durch Manipulation und Suggestion unter 
Druck gesetzt, wenn sie über die Tat reden wollen,

–Kinder werden unter Druck gesetzt zu schweigen 
(Einschüchterung der Opfer).
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Risiko der Reviktimisierung

Früh misshandelte Mädchen haben als Teenager 
signifikant mehr negative sexuelle Gewalterfahrungen, 
hohe Korrelationen nicht nur bei SA sondern auch bei 
PA und EM; Wekerle et al. 2001

Heim und Pflegekinder (Hobbs,Hobbs & Wynne 1999) 
Retrospektive Analyse von pädiatrischen 
Untersuchungen zwischen 1990 u. 1995 in Leeds: 158 
Pflege- und Heimkinder mit 191 Fallberichten mit 
Mißhandlungs- oder Mßbrauchsverdacht

Verdacht bestätigt sich bei 133 Kindern

– In Pflegefamilien

–42 mißhandelt; 76 mißbraucht; 15 beides

– In Heimerziehung

–12 mißhandelt, 6 sexuell mißbraucht, 6 beides



(Re-) viktimisierung von Kindern in 
Fremdbetreuung
Hobbs et al. 1999

In Pflegefamilien betrafen 60% der Mißbrauchstaten Mädchen und 
60% der Mißhandlungen Jungen; in Heimerziehung wurden 
doppelt so viele Jungen wie Mädchen mißhandelt

Täter:

–Erzieher oder Pflegeeltern 41%

–Leibliche Eltern im Umgang 23%

Andere Jugendliche 20%
Besonderer Schweregrad:

– 1 Todesfall, 8 Verbrennungen, 18 genitale u. 34 ana le Penetration

Vorgeschichte: 80% dieser Kinder waren vorher schon 
mißhandelt oder mißbraucht

Vergleich zur allgemeinen pädiatrischen 
Inanspruchnahme: Pflegekinder 7-8 fach erhöhtes 
Risiko; Heim 6 fach

–



Unsicherheiten und spezifische Problemlagen bei 
Missbrauch in Institutionen oder im Ehrenamt

–Sexueller Missbrauch durch Mitschüler, Mitbewohner 
in Einrichtungen oder Mitteilnehmer an Freizeiten 
etc. (Abgrenzung zu entwicklungsadäquaten 
Doktorspielen)

–Sexueller Missbrauch durch Betreuer / Betreuerinnen

–durch Angehörige von Betreuern etc.

–Sexueller Missbrauch durch Außenstehende oder    
z. B. während der Beurlaubung

–Intendierte Falschbeschuldigungen

Umgang bzw. Nichtumgang mit der jeweiligen 
Problematik ist in unterschiedlichem Maße 
„geschäftsschädigend“ und rechtlich kompliziert.



Widerstände im Umgang mit der Problematik

– Das Unfassbare fassbar machen.

– Benennung von Beispielen und persönlichen Erfahrung en

– Begriffsklärung

– Jugendliche und Erwachsene mit spezifischer Vorgeschichte
als potentielle Opfer und/oder Täter.

– Diskussion der Grenzziehungsproblematik . Fragen zum 
Ausmaß, Unsicherheit und der Ruf nach dem juristischen 
Leitfaden.

– Positive und negative konkrete Vorerfahrungen im Umgang mit 
solchen Problemlagen. 

– Stärkung der Selbstbestimmung, Starkmachen oder Schutz, wie 
kann Vorbeugung erreicht werden, generelle Qualität der 
Arbeit und generelle Offenheit als Präventionsinstr ument .



Zentrale Hemmnisse

–Angst vor Konsequenzen , konkrete 
Problemlösung erst nach generellen Veränderungen, 
Wunsch nach Patentlösungen und scheitern an der 
individuellen Komplexität.

–Bagatellisierung , Ent-Dramatisierung (wir haben alles 
im Griff) vs. 

–Dramatisierung und Übertreibung 

– Verständnis für die Täter und „blaming the victim“



In der Regel sind Institutionen allein mit solchen Fällen 
überfordert: externe Beratung

–Schaffung von Transparenz und Außenwahrnehmung

–Signal jetzt passiert was

–Vermeidung der Überbewertung der Teamressourcen 
bei der Bewältigung solcher Konflikte

–Vermeidung von Standardkritik an juristischen 
Konsequenzen

–Umgang mit Angst vor personalrechtlichen 
Konsequenzen

–Umgang mit Angst vor Ruf- und damit 
Marktschädigung (keine  Lösung: Auflösungsvertrag 
mit exzellentem Zeugnis)
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Mit Institutionen und Trägern sprechen
Umgang mit der Thematik ist Führungsaufgabe

Was ist wichtig ?
–Ethische Prinzipien

– Innere Haltung und Fachwissen

–Warum und wie macht Bearbeitung dieser Problematik 
durch Leitung und Aufklärung aller Sinn ?

Konrad Lorenz

–Gesagt ist nicht gehört.

–Gehört ist nicht verstanden,

–Verstanden ist nicht einverstanden.

–Einverstanden ist nicht durchgeführt.

–Durchgeführt ist nicht beibehalten







Statements concerning children and adolescents as victims

–The holy father: delictum gravius april 2001

–United states conference of catholic bishops

–Charter for the protection of children and young people
(rev.ed. 2002):

- „The damage caused by sexual abuse of minors is
devastating and long-lasting.“

- „ loss of trust“ combined with „loss of faith“

- Aim: To promote healing and reconciliation with
victims

–German conference of bishops

–Destructive characteristic of these crimes („Vergehen“
misdemeanor)

–SA causes harm in development and makes suffer the
families as well. 



How should the Church and the abuser behave towards the
victim?

–Abuser should aknowlegde his responsibility
and should not try to discredit the victim

–The Church should

–Initiate specific victim protection programs

–Initiate research to the benefit of victims

–Avoid secundary victimization by church
procedures

–Not forget the victims aspect while dealing
with pedophile priests and officials

- e.g. ombudsman or victims advocacy
agency



Secondary prevention, counseling and treatment after
sexual abuse by priests

–Importance of psychosocial network and 
support by families (Swanston 1999)

–Maternal depression is a negative predictor
(Fegert et al. 2001)

–Shame, feelings of guilt (Thurn & Wills 1998, 
Mc Gee et al.2001) internalizing problems

–Trust and faith

–Sexualized experience of religious contexts



Fazit Tagung Vatikan

–Sexueller Mißbrauch schädigt Kinder und 
Jugendliche in ihrer (sexuellen) Entwicklung, 
ihrem Selbstwert und ihrer Würde

–Ein Skandal für Gläubige und Ungläubige

–Verrat am berechtigten Vertrauen in 
Seelsorger

–Beschädigt die Glaubwürdigkeit der Kirche 
als Organisation

–Diskreditiert die Priesterschaft und wirft ein 
schlechtes Licht auf Unschuldige



Artikel Südwestpresse vom 13.9.2007

Im Brennpunkt



Beratungs- und Weiterbildungs GmbH 
aus dem Kanton Schwyz

Das Dreiländerinstitut veranstaltet vor 
allem interdisziplinäre Veranstaltungen 
für Fachpersonal aus den drei deutsch-
sprachigen Ländern. 

Es ist spezialisiert auf Beratungen des 
Einrichtungsmanagements und von 
Klinikleitungen in Krisensituationen, 
unter besonderer Berücksichtigung 
auch der Rechte der betreuten/behan-
delten Kinder. 

Zu den Aufgabenstellungen gehört 
auch die Begleitung institutioneller 
Veränderungsprozesse in Ämtern, bei 
freien Trägern, in Heimeinrichtungen 
und Kliniken.

Kontakt über: http://www.3Li.ch
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Jugendhilfegesetzgebung in Deutschland

1922 RJWG verabschiedet (Inkrafttreten am 
1.4.1924)

• 1953 Umbenennung in JWG
• 1990 KJHG (teilweise ab 1.1.91 in Kraft)
• 1993 §35a KJHG eingeführt
• 2005 KICK 



§ 72 a Persönliche Eignung (Deutsches KJHG  SGB VIII)

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen hinsichtlich 
der persönlichen Eignung im Sinne des § 72 Abs. 1 
insbesondere sicherstellen, dass sie keine Personen 
beschäftigen oder ver-mitteln, die rechtskräftig wegen 
einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 
181a, 182 bis 184e oder 225 des Straf-gesetzbuches
verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck sollen sie sich 
bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen von 
den zu beschäftigenden Personen ein Führungszeugnis 
nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes
vorlegen lassen. Durch Vereinbarungen mit den Trägern 
von Einrichtungen und Diensten sollen die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe auch sicherstellen, dass diese 
keine Personen nach Satz 1 beschäftigen.



aus der Begründung zu §72a KJHG

Um einen umfassenden Schutz der Kinder und 
Jugendlichen zu gewährleisten, bedarf es aber 
nicht nur einer Intervention nach einer bereits 
begangenen Straftat, sondern auch einer 
effektiven Prävention. Erforderlich sind daher 
Maßnahmen, die verhindern, dass einschlägig 
vorbestrafte Personen überhaupt im Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe arbeiten können. Das 
gilt sowohl für die öffentliche als auch für die 
freie Jugendhilfe sowie die sonstigen 
Leistungserbringer.



Begründung §72a KJHG

Zwar kann mit einer Regelung, die an rechtskräftige 
Verurteilungen anknüpft, nicht umfassend verhindert 
werden, dass beispielsweise Personen mit sog. 
pädophilen Neigungen im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe eingestellt werden. Die Verpflichtung zur 
regelmäßigen Überprüfung der persönlichen Eignung 
kann aber eine Abschreckungswirkung auf potenzielle 
Bewerber haben . Das Bewusstsein, dass die öffentlichen 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe bei Bewerbungen die 
Vorlage von Führungszeugnissen verlangen, kann 
einschlägig vorbestrafte Personen bereits davon abhalten, 
sich auf Stellen in der Kinder- und Jugendhilfe zu 
bewerben.



Kind Jugend und Gesellschaft 
Zeitschrift für Kinder- und Jugendschutz
2007

Anlage zum Arbeitsvertrag
Gefahrgeneigte Tätigkeit





Gefährdungsrisiken

Zu unterscheiden sind:

–Institutionelle Gefährdungsrisiken

–Personelle Gefährdungsrisiken



Institutionelle Gefährdungsrisiken

– Arbeitsfelder in denen emotionale und dichte Bezieh ungen 
zwischen Erwachsenen und Kindern bestehen wie:

- Professionelle Betreuung und Pflege

- Seelsorge

- Therapie, Krankenbehandlung, Beratung, 
Begleitung

- Jugendarbeit

- Sport

– Gleichzeitig erhöhtes Risiko, dass Angehörige diese r 
Berufsgruppen einem falschen Verdacht ausgesetzt werden 
(Missbrauch mit dem Missbrauch), auch deshalb professionelle 
Klärung von Gefährdungsrisiken und bewusste Thematisierung 
unabdingbar.

– Institutionsstrukturen können Risiko erhöhen oder 
vermindern, vgl. Gefahren in autoritär geführten Institutionen 
oder laissez-faire geführten Institutionen (Conen 1995).



Personelle Gefährdungsrisiken

§ 72a KJHG ist kein hinreichender Ausschluss personeller 
Gefährdungsrisiken, verdeutlicht aber die Intention des 
Gesetzgebers.

–Nicht jeder Mitarbeiter, nicht jede Mitarbeiterin soll als 
potentieller Täter angesehen werden , dennoch jetzt 
verstärkte Diskussion um MISTRA

–Auch Frauen können Täterinnen sein.

–Pädophile Täter haben oft kein Unrechtsbewusstsein 
sondern betätigen sich fast schon missionarisch (Zitat: 
Pädophilie ist wie jede andere erotisch sexuelle 
Orientierung, an sich weder eine Krankheit noch eine 
Perversion, noch ein Verbrechen. Pädophilie ist ihrem 
Wesen nach eine – wenn auch weitgehend 
missverstandene und daher abgelehnte –
zwischenmenschliche Beziehungsform. (vgl. 
http://www.ahs-online.de/texte/ks_broschuere.php3#1.6)



Volunteer Canada`s 10 Steps for Screening Volunteers

1. Risiko der Aufgabe bestimmen

2. Klare Aufgabenbeschreibung schreiben

3. Formales Bewerbungsverfahren etablieren

4. Bewerbungsformular benutzen

5. Persönliche Interviews/ Gespräche 

6. Referenzen überprüfen

7. Registerauszug

8. Ausbildung, Training & Vermittlung von Haltung

9. Supervision und Evaluation

10. Nachbefragung von Teilnehmern



Initialisierung von Schlüsselprozessen

–Auf der Ebene der 
Organisationsentwicklung

–Auf der Ebene der 
Personalentwicklung

–Auf der Ebene der Teamentwicklung

–Auf der Ebene der konkreten Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen



Leitlinien

–Es finden keine geschäftlichen oder finanziellen 
Interaktionen statt

–Ohne eingehende fachliche Unterweisung arbeitet 
kein temporärer oder neuer Mitarbeiter

–Die Kinder und Jugendlichen erhalten weder direkt 
noch indirekt private Informationen über Mitarbeiter 

–Einzelkontakte zu Jugendlichen außerhalb der 
Institution sind ohne Absprache mit Team nicht 
statthaft

–Verbale Aggressivität/sexuelle Entwertung findet 
nicht statt

–Die Berechenbarkeit des Beziehungsangebots und 
der Kommunikation ist zu gewährleisten



Beispiel :  Verhaltensprinzipien
aus dem Leitbild einer Einrichtung nach Vorfällen: Nähe-
Distanz-Regulierung

Körperkontakt ohne klaren  altersadäquaten 
pflegerischen oder pädagogischen Grund ist nicht 
zulässig

Kein einzelner Raum, in dem sich ein Kind oder 
Jugendlicher befindet, darf je abgeschlossen werden

Sexualisierte Kommunikation, Kleidung und 
Atmosphäre wird in keiner Weise unterstützt 

Individuelle Schamgrenzen und das 
Selbstbestimmungsrecht der Kinder und 
Jugendlichen werden nicht missachtet

Sexuelle Kontakte der Jugendlichen untereinander 
werden in keiner Weise unterstützt



Fazit

–Schwieriges Thema welches Augenmaß
verlangt

–Definitions- und Aufgabenklarheit

–Klare Abläufe und Verantwortlichkeiten

–Beschwerdemanagement

–Anhörung und Empowerment der Nutzer

–solche Fälle bringen Institutionen oder Gruppen 
an den Rand

–Fürsorge und Nachbetreuung

- der Opfer

- der Institutionen



Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / 
Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm 

Steinhövelstraße 5
89075 Ulm 

www.uniklinik-ulm.de/kjpp

Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Jörg M. Fegert


